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Betr.: Deutsche Pensionsversicherungsbeiträge eines in Deutschland ansässigen 

Vorstandsmitgliedes einer österreichischen Gesellschaft (EAS 2510) 

Bezüge, die eine österreichische Kapitalgesellschaft an einen in Deutschland ansässigen 

Dienstnehmer zahlt, der als Mitglied des Vorstandes der inländischen Kapitalgesellschaft 

bestellt ist, unterliegen gemäß Artikel 16 Abs. 2 DBA-Deutschland der österreichischen 

Besteuerung. 

Stand der Angehörige des Vorstandes vor Übernahme der Tätigkeit für die österreichische 

Konzerngesellschaft in einem Dienstverhältnis zur deutschen Muttergesellschaft und leistete er 

in Deutschland im Rahmen einer Selbstversicherung bei einem nach deutschem Recht 

errichteten gesetzlichen Sozialversicherungsträger Pensionsversicherungsbeiträge und 

entrichtet er diese auch nach Aufnahme der österreichischen Vorstandstätigkeit und beruft er 

sich daher auf Artikel 15 Abs. 7 DBA-Deutschland, dann kann er damit die Unterlassung einer 

Diskriminierung bei seiner Besteuerung in Österreich erreichen. Denn nach dieser Bestimmung 

dürfen die Kranken- und Altersvorsorgebeiträge an die deutschen Versicherungsträger nicht 

anders behandelt werden als vergleichbare Beiträge an österreichische 

Versicherungseinrichtungen (EAS 2478). 

Dieses Gleichbehandlungsgebot hat zur Folge, dass die in Deutschland entrichteten Beiträge 

dann ohne Beschränkung durch das "Sonderausgabenviertel" des § 18 EStG als 

Sonderausgabe abgezogen werden können, wenn sie einer freiwilligen Weiter- oder 

Selbstversicherung bei einem österreichischen gesetzlichen Sozialversicherungsträger 

entsprechen. 
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Deutsche Vorsorgeeinrichtungen, die dem Kreis der deutschen gesetzlichen Sozialversicherung 

zuzurechnen sind, werden bis auf Weiteres als von Artikel 15 Abs. 7 DBA-Deutschland erfasste 

Einrichtungen anerkannt. 

30. November 2004 

Für den Bundesminister: 

Dr. Loukota 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

 


